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und den Gemeinden Kuckssee, Möllenhagen 

und der Stadt Penzlin 

H av e l - Q u e l l e 
Po

st
w

ur
fs

en
du

ng

Die nächste Ausgabe der „Havel-Quelle“ erscheint am Freitag, 12. Juni 2026.

Öffnungszeiten 
der Verwaltung
Sehr geehrte  
Einwohnerinnen und 
Einwohner,

am Freitag, d. 15.05.2026 
bleibt die Stadtverwaltung 
geschlossen.
Gern sind wir ab dem 
18.05.2026 wieder zu den 
gewohnten Öffnungszei-
ten für Sie da. Wir danken 
für Ihr Verständnis.

Stadt Penzlin

Sitzungstermine Amt Penzliner Land im Mai 2026

28.05. 18:00 Uhr Gemeindevertretung Möllenhagen Sitzungssaal ehemaliges Amtsgebäude 
Möllenhagen

03.06. 18:00 Uhr Gemeindevertretung Kuckssee Bauernstube Krukow
11.06. 17:00 Uhr Amtsausschuss Sitzungssaal Stadt Penzlin
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Haushaltssatzung der Gemeinde  
Möllenhagen für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund der § 45 i. V.m. § 47 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung Möllenhagen vom 26.02.2026 Beschluss 
Nr. 01/2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen 
Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzun-
gen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von 4.319.400,00 EUR
einen Gesamtbetrag der 
Aufwendungen 5.708.900,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung 
von Rücklagen von -2.489.600,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 

Einzahlungen von 4.147.500,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden 
Auszahlungen* von 5.483.600,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo 
d. lfd. Ein- und Auszahlungen von -1.336.100,00 EUR

b) einen Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 499.100,00 EUR
einen Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 980.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von -480.900,00 EUR

festgesetzt.
_________
* einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2
Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf � 0,00 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird  
festgesetzt auf � 3.632.744 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen (Grundsteuer A) auf 383 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 547 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Auf-

wendungen gegenseitig deckungsfähig soweit nichts 
anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei In-
anspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in 
einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende 
Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Jahresabschluss des Amtes Penzliner Land 
zum 31.12.2021
Der Jahresabschluss des Amtes Penzliner Land zum 31.12.2021 
wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes 
Penzliner Land geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat 
das Ergebnis in seinem Prüfbericht und dem abschließenden 
Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.03.2026 den 
Jahresabschluss 2021 des Amtes Penzliner Land festgestellt 
und dem Amtsvorsteher vorbehaltslos Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen, dem Bestäti-
gungsvermerk und dem Prüfbericht des Amtsausschusses des 
Amtes Penzliner Land ist in der Stadtverwaltung Penzlin, Wa-
rener Chaussee 55a, in 17217 Penzlin, Zimmer EG 15 zu den 
allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung einsehbar. Die Ausle-
gungsfrist beträgt einen Monat, mit Beginn am 08.05.2026 und 
Ende am 08.06.2026.
Hinweis: Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, 
die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlas-
sen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
Daraus resultiert, dass ein Verstoß nur innerhalb der Jahres-
frist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und 
der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden kann. Eine Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften 
kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Penzlin, den 09.04.2026

Jahresabschluss des Amtes Penzliner Land 
zum 31.12.2022
Der Jahresabschluss des Amtes Penzliner Land zum 31.12.2022 
wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes 
Penzliner Land geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat 
das Ergebnis in seinem Prüfbericht und dem abschließenden 
Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.03.2026 den 
Jahresabschluss 2022 des Amtes Penzliner Land festgestellt 
und dem Amtsvorsteher vorbehaltslos Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2022 mit seinen Anlagen, dem Bestäti-
gungsvermerk und dem Prüfbericht des Amtsausschusses des 
Amtes Penzliner Land, ist in der Stadtverwaltung Penzlin, Wa-
rener Chaussee 55a, in 17217 Penzlin, Zimmer EG 15 zu den 
allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung einsehbar. Die Ausle-
gungsfrist beträgt einen Monat, mit Beginn am 08.05.2026 und 
Ende am 08.06.2026.
Hinweis: Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, 
die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlas-
sen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
Daraus resultiert, dass ein Verstoß nur innerhalb der Jahres-
frist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und 
der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden kann. Eine Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften 
kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Penzlin, den 09.04.2026
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2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 
1 GemHVO-Doppik werden die nachfolgenden Ansätze für 
Aufwendungen/Auszahlungen ausgenommen.

3. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 
1 GemHVO-Doppik werden die nachfolgenden Ansätze für 
Aufwendungen/Auszahlungen ausgenommen:

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
DK 0100 THH 1 – Hauptverwaltung und Bürgerdienste 

Finanzen Bau und Wirtschaftsförderung
DK 0200 THH 1 – Hauptverwaltung und Bürgerdienste 

Finanzen Bau und Wirtschaftsförderung
DK 0101 Personalaufwendungen DK 0201 Personalauszahlungen
DK 0102 Aufwendungen THH 2 Zentrale 

Finanzdienstleistungen
DK 0202 Auszahlungen THH 2 Zentrale 

Finanzdienstleistungen
DK 0103 Aufwendungen Bauhof DK 0203 Auszahlungen Bauhof
DK 0104 Aufwendungen Feuerwehren DK 0204 Auszahlungen Feuerwehren
DK 0105 Aufwendungen Wahlen DK 0205 Auszahlungen Wahlen
DK 0106 Aufwendungen Wohnungswesen und 

Dorfgemeinschafts-häuser
DK 0206 Auszahlungen Wohnungswesen und 

Dorfgemeinschafts-häuser
DK 0107 Aufwendungen Amtshaus Möllenhagen DK 0207 Auszahlungen Amtshaus Möllenhagen
DK 0108 Aufwendungen Regionale Schule und Turnhalle DK 0208 Auszahlungen Regionale Schule und Turnhalle
DK 0109 Aufwendungen Gemeindestraßen DK 0209 Auszahlungen Gemeindestraßen
DK 0110 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung DK 0210 Auszahlungen Interne Leistungsverrechnung
DK 0111 Aufwendungen Gewerbesteuer DK 0211 Auszahlungen Gewerbesteuer
DK 0112 Aufwendungen Schullastenausgleich DK 0212 Auszahlungen Schullastenausgleich
DK 0113 Aufwendungen Heimat- und Kulturpflege DK 0213 Auszahlungen Heimat- und Kulturpflege
DK 0114 Aufwendungen Wald Forsten 

Baumpflegemaß-nahmen
DK 0214 Auszahlungen Wald, Forsten, 

Baumpflegemaß-nahmen
DK 0115 Abschreibungen
DK 0116 Wertberichtigungen

Investitionen
DK 0800 Investitionen THH 1
DK 0801 Investitionen Regionale Schule und Turnhalle
DK 0802 Investitionen Feuerwehren

4. Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden innerhalb 
eines Teilhaushaltes die Ansätze für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden innerhalb ei-
nes Teilhaushaltes die Ansätze für ordentliche Auszahlun-
gen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig 
erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genom-
men wird vermindert sich der Ansatz für die korrespondie-
renden Aufwendungen.

6. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Auf-
wandsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu 
prüfen ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge 
vorliegen die zunächst zu kompensieren sind. Erst darü-
berhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von 
Mehraufwendungen verwandt werden.

§ 8
Weitere Vorschriften

1. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken an-
zusehen wenn sie 2 % der laufenden Aufwendungen bzw. 
laufenden Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 
Nr. 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätz-
liche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen 
wenn sie 2 % der laufenden Aufwendungen übersteigen. 
Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Aus-
zahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V 
gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen  
und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare 
Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen 
an Bauten und Anlagen wenn sie 15.000 € nicht überstei-
gen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -2.941.579 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -3.632.744 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 
31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 4.699.721,77 EUR.

Möllenhagen den 23.04.2026

                                       

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 
und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidun-
gen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 
Abs. 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entschei-
dungen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als un-
tere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen sind am 20.04.2026 wie folgt bekanntgegeben 
worden:

Der Kassenkredit in Höhe von 3.632.744 EUR wurde vollständig 
versagt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 
vom 11.05.2026 bis zum 12.06.2026 während der Sprechzeiten 
in der Amtsverwaltung Warener Chaussee 55a 17217 Penzlin in 
Zimmer 15 öffentlich aus. Jeder kann Einsicht nehmen.

Bekanntgemacht durch Veröffentlichung in der Havelquelle am: 
11.05.2026
Zusätzliche Bekanntmachung auf der Homepage:
https://www.amt-penzliner-land.de/Amt-Penzlin/Gemeinden/
Möllenhagen/Ortsrecht
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der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Ver-
stoß ergibt, gegenüber der Stadt Penzlin geltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften kann hingegen stets geltend gemacht 
werden.

Penzlin, den 28.04.2026

Anlage:
Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches

Bebauungsplan Nr. 26 der Stadt Penzlin „Wohngebiet Seeweide 
Werder“ - Ausgrenzung

Ortsübliche Bekanntmachung der  
Offenlegung der Niederschrift über den 
Grenztermin
Vermessungsobjekt: Meckl. Seenplatte

Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
Gemarkung: Lehsten
Gemeinde: Möllenhagen
Flur: 4
Lage: Ecken 1
Flurstück: 34/1, 35/1, 33/1

Für das oben angegebene Vermessungsobjekt wird ein Grenz-
feststellungs- und/oder Abmarkungsverfahren nach dem Gesetz 
über das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen 
(Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) 
vom 16. Dezember 2010 (GVOBL. M-V S. 713) durchgeführt.

Bekanntmachung der Stadt Penzlin

über die Genehmigung der Satzung über den  
Bebauungsplan Nr. 26 „Wohngebiet Seeweide  
Werder“ der Stadt Penzlin

Die Stadtvertretung der Stadt Penzlin hat am 23.09.2025 in öf-
fentlicher Sitzung den Bebauungsplan Nr. 26 „Wohngebiet See-
weide Werder“ in der Fassung von August 2025 als Satzung 
beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit 
Beschluss der Stadtvertretung vom 23.09.2025 gebilligt.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem 
beigefügten Kartenausschnitt zu entnehmen.
Mit Schreiben des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte als höhere Verwaltungsbehörde vom 15.05.2026 (Az.: 
1012/2026-502) wurde die Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 26 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin nach § 
10 Abs. 2 BauGB genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan wirksam.
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 26 „Wohngebiet 
Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin kann mit der Begründung 
sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 
1 BauGB im Sekretariat des Amtes Penzliner Land, Warener 
Chaussee 55a, 17217 Penzlin, 1. Obergeschoss, zu folgenden 
Dienstzeiten eingesehen werden:
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr sowie 13:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr sowie 13:00 - 17:30 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die Einsichtnahme ist nach § 10a Abs. 2 BauGB ebenfalls über 
die Homepage des Amtes Penzliner Land unter https://amt-
penzliner-land.de/Verwaltung/Amtliche-Bekanntmachungen/
Bebauungspläne/ möglich.
Zudem werden der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung über das 
zentrale Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene) zu-
gänglich gemacht.
Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes
und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung der Satzung über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan schriftlich gegenüber der Stadt 
Penzlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Des Weiteren wird auf § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen, wonach 
ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in die-
sem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, wenn 
bei der Bekanntmachung auf die Regelungen dieses Absatzes 
hingewiesen worden ist. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der 
Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
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Penzlin abgebrochen wird, schließt die Stadt Penzlin jegliche 
Haftung/Schadensersatzpflicht ihrerseits im Vorfeld aus.
Der Kaufinteressent verpflichtet sich mit Abgabe des Gebotes 
zur Zahlung eines Betrages in Höhe von 1 % des von ihm ge-
botenen Kaufpreises, sofern er nach Zuschlagserteilung an ihn 
den notariellen Kaufvertrag nicht abschließt oder vom Erwerb 
zurücktritt.

gez. Sven Flechner
Bürgermeister

Anlage:
Lageplan des Veräußerungsobjektes Wiesengrund 12 a-c, 
17217 Penzlin

Vergabe des Cittaslow-Preises  
der Stadt Penzlin
Die Stadt Penzlin verleiht seit 2015 im zweijährigen Turnus den 
Cittaslow-Preis. Der Preis wird an Persönlichkeiten und Körper-
schaften verliehen, die sich durch besonderes ehrenamtliches 
Engagement und herausragende Verdienste um die Stadt in der 
Vereinsarbeit ausgezeichnet haben. Das ehrenamtliche Enga-
gement kann Themen betreffen, die für die Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Penzlin von besonderer Bedeutung sind, 
die sich maßgeblich auf die Stadt beziehen und beispielhaft 
mitmenschliches Handeln erkennen lassen. Gegenstand der 
Auszeichnung sind praktische Aktivitäten in der Vereinsarbeit.
Seit 2013 ist die Stadt Penzlin Mitglied der Cittaslow-Bewegung, 
der internationalen Vereinigung der lebenswerten Städte, die 
es sich zum erklärten Ziel gemacht hat, die Lebensqualität in 
Städten zu verbessern und den individuellen Charakter ihrer 
Gemeinde zu bewahren.
Der Preis wird zum Jahresempfang der Stadt Penzlin im Januar 
2027 vergeben. Vorschläge für die Preisverleihung sind schrift-
lich mit einer ausführlichen Begründung bis zum 30.09.2026 an 
die Stadt Penzlin zu richten:
Stadtverwaltung Penzlin
Cittaslow-Preis
Warener Chausee 55 | 17217 Penzlin
E-Mail: stadtverwaltung@penzlin.de

Gemäß § 31 Absatz 3 GeoVermG M-V wird den Beteiligten, 
denen die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung nicht im 
Grenztermin oder schriftlich bekanntgegeben wurde, die Grenz-
feststellung und/oder Abmarkung durch Offen|egung der Nie-
derschrift über den Grenztermin bekanntgegeben.

Von der Offenlegung sind folgende Flurstücke betroffen:
Gemeinde: Möllenhagen; Gemarkung: Lehsten; Flur: 4; Flur-
stück: 57 (ehemaliger Driftweg)
Die Offenlegung erfolgt vom 25.05.2026 bis zum 24.06.2026 
in den Geschäftsräumen des Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurs Dipl. Ing. (FH) Gunther Herrmann, in der 
Beethovenstr. 5 in 17192 Waren (Müritz) während der Ge-
schäftszeiten von Montag bis Freitag von 7:30 bis 16:00 Uhr.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegung schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch bei der oben genannten Ver-
messungsstelle erhoben werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Entscheidung über den Widerspruch kostenpflichtig 
ist, wenn sich die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung als 
richtig bestätigt.

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Penzlin schreibt hiermit folgendes bebaute Grund-
stück zum Verkauf aus:

Wiesengrund 12 a-c in 17217 Penzlin,
Gemarkung Penzlin, Flur 6, zu vermessende Teilbereiche der 
Flurstücke 193/35 und 193/37 mit insgesamt etwa 1100 m²
aufstehendes Wohnhaus mit drei renovierungsbedürftigen 
Wohnungen (davon eine Wohnung vermietet)
Auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks befinden sich vier 
Garagen, von denen drei aufgrund ihres baulichen Zustandes 
unvermietet sind. Eine Garage ist Bestandteil des Wohnraum-
mietvertrages.
Das Grundstück wird nach Höchstgebot (Mindestgebot 
30.928,59 €) und nach weiteren Kriterien ausgeschrieben.
•	 Nutzung durch junge Familien
•	 Zuzug/Einwohnergewinnung
•	 Anzahl der nutzbaren Wohneinheiten
Alle Nebenkosten (unter anderem Vermessungs-, Notar- und 
Grundbuchkosten) gehen zu Lasten des Käufers.
Die Grundstückserwerber gehen mit Abschluss des Grund-
stückskaufvertrages eine Bauverpflichtung ein, innerhalb einer 
Frist von 3 Jahren ein bezugsfertiges Wohnhaus neu zu errich-
ten beziehungsweise für das gesamte bestehende Wohnhaus 
eine zeitgemäße Bewohnbarkeit wiederherzustellen und der 
Stadt Penzlin nachzuweisen. Die Erwerber verpflichten sich zum 
Verzicht auf einen Weiterverkauf des Grundstücks innerhalb 
von 10 Jahren und stimmen einer Mehrerlösklausel zugunsten 
der Stadt Penzlin bei Veräußerung innerhalb dieses Zeitraumes 
nach Vertragsabschluss zu. Zur Sicherung der Auflagen wird 
eine Rückauflassungsvormerkung (Wiederkaufrecht) zuguns-
ten der Veräußerin sowie eine Vertragsstrafe in Höhe von 10 % 
des Grundstückswertes für den Fall des Rückkaufs vereinbart.
Das Kaufgebot ist durch den tatsächlichen Erwerber, der im 
notariellen Grundstückskaufvertrag Vertragspartner der Stadt 
Penzlin sein wird, abzugeben.
Ihr schriftliches Angebot senden Sie bitte bis zum 19.06.2026 in 
einem verschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift Kaufan-
gebot Wiesengrund an die

Stadt Penzlin
Abteilung Liegenschaften
Warener Chaussee 55a
17217 Penzlin.

Ein Rechtsanspruch auf Zuschlagserteilung an den Höchstbie-
tenden besteht nicht. Die Stadt Penzlin behält sich die Entschei-
dung über die Vergabe an einen bestimmten Käufer oder die 
Versagung des Verkaufs vor. Die Bewertung erfolgt durch städ-
tische Gremien. Sofern der Verkaufsvorgang seitens der Stadt 
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Walk ist nicht möglich. Bitte beachten Sie die entsprechende 
Beschilderung und Hinweise vor Ort.
Die vorhandenen Parkplätze an der Alten Burg sowie die Zufahrten 
zur Alten Burg können weiterhin genutzt werden. Ein kurzfristi-
ger Sperrbedarf ist aufgrund von Lieferverkehr möglich und wird 
rechtzeitig bekanntgegeben.
Im Bauablauf und in der Gerüststellung wird in Abstimmung mit 
dem Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
auf den vorhandenen Vogelbesatz der Burg Rücksicht genommen.
Die Dachsanierung kann mit Mitteln aus der Städtebauförderung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, über Spenden des För-
dervereins Alte Burg e. V. sowie Eigenmittel der Stadt Penzlin 
realisiert werden.

Öffnungszeiten Museum Alte Burg ab 01.05.2026:
täglich 10:00 - 18:00 Uhr
offene Führungen an jedem Samstag 
und Sonntag

14:00 Uhr

Zum internationalen Tag des Museums am 17.05. finden um 
14:00 und 15:30 Uhr kostenlose Führungen statt.

Vergabe des Sanierungspreises der Stadt 
Penzlin
Die Stadt Penzlin vergibt den Sanierungspreis mit der Absicht, 
jährlich eine besonders vorbildlich gelungene Sanierung eines 
Gebäudes in der Stadt anzuerkennen. Der Sanierungspreis 
kann an Bauherren als Einzelpersonen oder als Gruppe verlie-
hen werden. Hauptbewertungskriterien sind
•	 die Art und Weise sowie der Umfang der Bewahrung der 

Altsubstanz
•	 die Qualität der architektonischen und städtebaulichen Ge-

staltung
•	 die Übereinstimmung zwischen vorgesehener Nutzung und 

Gebäudesubstanz
•	 das persönliche Engagement des Bauherren für das vorge-

schlagene Objekt
Natürliche und juristische Personen können Sanierungsobjekte, 
die sich in der Stadt Penzlin befinden und deren Fertigstellung 
nicht länger als 5 Jahre zurückliegt, für den Sanierungspreis 
vorschlagen. Ein Objekt darf nicht mehr als zweimal vorge-
schlagen werden. 
Der Preis wird zum Jahresempfang der Stadt Penzlin im Januar 
2027 vergeben. Vorschläge für den Sanierungspreis sind schrift-
lich mit einer ausführlichen Begründung bis zum 31.10.2026 an 
die Stadt Penzlin zu richten:

Stadtverwaltung Penzlin
Sanierungspreis
Warener Chausee 55 | 17217 Penzlin
E-Mail: stadtverwaltung@penzlin.de

Die Dachsanierung an der Alten Burg Penzlin 
hat begonnen
Seit dem 13.04.2026 ist ein Teil der Alten Burg eingerüstet und das 
Museum nicht wie gewohnt über den Burghof erreichbar. Diese 
Maßnahme ist notwendig, um die dringend benötigte Dachsanie-
rung am Museum Alte Burg in Angriff zu nehmen. Letzte Details 
zur Sanierung wurden in einer Bauanlaufberatung am 09.04. be-
sprochen.
Zunächst erfolgte eine erste Öffnung des Daches für weitere Un-
tersuchungen der Bausubstanz. Erste Bearbeitungen am Bestand 
im Bereich der Decke wurden bereits durchgeführt. Derzeit gehen 
die Planer von einer Bauzeit bis Ende August aus. Aufgrund noch 
durchzuführender Untersuchungen und der ständigen Einbezie-
hung der Denkmalbehörden mit daraus möglichen Mehraufwen-
dungen kann sich die Bauzeit jedoch auch verlängern.
Während der Bauzeit sind Teile des Burghofes aus Sicherheits-
gründen und zur Materiallagerung sowie der Castle Walk gesperrt. 
Die Erreichbarkeit des Museums ist über den Eingang Rittersaal 
durchgängig gegeben. Ein Zugang zum Museum über den Castle 

Neue Ausstellung in der Stadtverwaltung
In den Fluren der Stadtverwal-
tung kann seit Ende April eine 
neue Ausstellung betrachtet wer-
den. Die Malerin und Grafikerin 
Linda Perthen stellt eine Aus-
wahl ihrer Werke aus. Die insge-
samt 20 Bilder, vorwiegend neue 
Arbeiten, können bis Mitte Juli 
während der Öffnungszeiten der 
Verwaltung angesehen werden. 
Die Bilder können auf Nachfrage 
auch käuflich erworben werden.

Weitere aktuelle Ausstellungen 
der Künstlerin sind hier zu sehen:
10.05. - 12.07. „Hochstapeln“, 
36. Landesweite Kunstschau 
des BBK in M-V, Galerie Wollhal-
le Güstrow, Vernissage: 10.05., 
11:00 Uhr, Ernst-Barlach-Thea-
ter Güstrow
23.05. - 31.07. „Im Vorfeld“, Kunst Offen im Fritz-Reuter-Kul-
turhaus, Stuer (bei Plau am See), Vernissage: 23.05., 14:00 -  
18:00 Uhr
www.lindaperthen.de

„Schirm“, 50 x 70 cm, Schel-
lacktusche und Ölkreide auf 
Papier, 2026

25. April - Tag des Baumes
Der Penzl iner 
Baumlehrpfad am 
Großen Stadtsee 
konnte in diesem 
Jahr wieder um 
einen Baum er-
weitert werden. 
Pünk t l ich zum 
Tag des Baumes 
wurde eine Zitter-
pappel (Populus 
tremula) von Mit-
arbeitern des Bau-
hofes gepflanzt. 
Die Stadt Penzlin 
dankt dem Frau-
enchor Penzlin e. 
V. für die Spende 
des Baumes und 
der Forstbaum-
schule Güstrow für die Bereitstellung des Baumes und der nötigen 
Materialien zur Pflanzung sowie für die sehr gute Zusammenarbeit.
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Der Vereinsalltag ist oft voll: Organisation, Mitglieder, Vorstandsarbeit,
Förderanträge und Veranstaltungen fordern viel Zeit und Engagement. Wir
möchten Vereine in MSE gezielt unterstützen mit Weiterbildungen,
Beratung, Vereinscoachings und Austauschmöglichkeiten.

Mit der Teilnahme an unsere Umfrage helfen Sie 
dabei, die Unterstützung für Vereine im 
Landkreis MSE konkret zu verbessern.

wirklich?Welche Angebote brauchen Vereine

Die Teilnahme 
ist anonym und

dauert ca. 8 – 10 
Minuten.

Umfrage für Vereine 
und Engagierte in MSE

ISBW gGmbH – Vorausschauend. Zukunftsb i ldend. Verb indend.ISBW gGmbH –  Vorausschauend.  Zukunftsb i ldend.  Verb indend.  

Jetzt teilnehmen!
Die Umfrage wird gemeinsam von der MitMachZentrale
Mecklenburgische Seenplatte und der Hochschule
Neubrandenburg durchgeführt.

www.umfrage.hs-nb.de/
vereine

Einfach scannen und
direkt Rückmeldung
geben.

kaether@hs-nb.de

Hochschule Neubrandenburg
Johann Kaether

mitmachzentrale@isbw.de
0171 / 3885770

MitMachZentrale MSE  ·  ISBW gGmbH
Carolin Illerhaus-Kulow

isbw.de/ehrenamt

tMachZentrale

Letzter Aufruf zur Wettbewerbsteilnahme

Wettbewerbe im Voß-Jubiläumsjahr 2026

Jetzt heißt es schnell sein und die Anmeldefristen nicht ver-
streichen lassen:

• Talentwettbewerb „Checkst Du Voß?“: 
Anmeldeschluss 15.05.2026

• 2. Penzliner Fotobiennale: Anmeldeschluss 01.06.2026

• Für den Kirschkuchenbackwettbewerb „Wer backt den 
besten Kirschkuchen in Penzlin?“ kann man sich bis zum 
30.06. anmelden.

Alle Informationen zu den Wettbewerben sind auf der Home-
page des Amtes Penzliner Land unter Bürgerinfos/Preisaus-
schreibungen zu finden: www.amt-penzliner-land.de
Kontakt: J. Krüger, 03962 255178, j.krueger@penzlin.de

Was brauchen Vereine wirklich?

Neue Umfrage im Landkreis Mecklenburgische  
Seenplatte gestartet

Netzwerk Ehrenamt MSE und Hochschule Neubrandenburg 
wollen Bedarfe für Unterstützungsangebote erfassen
Neubrandenburg, 08.04.2026 – Vereine und ehrenamtlich En-
gagierte prägen das Leben in der Mecklenburgischen Seen-
platte in vielfältiger Weise. Sie schaffen Begegnungsräume, 
organisieren Aktivitäten und übernehmen Verantwortung für 
das gesellschaftliche Miteinander. Gleichzeitig stehen viele von 
ihnen vor wachsenden Herausforderungen: steigende Anforde-
rungen treffen auf begrenzte Zeitressourcen.
Genau hier setzt eine neue Umfrage an, die jetzt im Landkreis 
startet. Ziel ist es, herauszufinden, wo Vereine konkret Unter-
stützung brauchen, um daraus passgenaue Angebote wie bei-
spielsweise Weiterbildungen, Austauschmöglichkeiten und indi-
viduelle Vereinsberatungen zu entwickeln.
„Wir wollen nicht nur wertschätzen, sondern konkret helfen“, er-
klärt das Netzwerk Ehrenamt MSE. „Dafür müssen wir wissen, 
wo aktuell der größte Bedarf liegt.“
Die Umfrage (https://www.umfrage.hs-nb.de/vereine) richtet 
sich an Vereinsvorstände und Engagierte im gesamten Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte. Die Teilnahme dauert ca. 
8 - 10 Minuten und ist anonym möglich. Jede Rückmeldung hilft 
dabei, die Angebote so weiterzuentwickeln, dass sie Vereine 
wirklich entlasten und stärken. Durchgeführt wird die Umfrage 
von der Hochschule Neubrandenburg (Institut für Kooperative 
Regionalentwicklung) im Rahmen eines gemeinsamen For-
schungs- und Transferprojektes mit der MitMachZentrale Meck-
lenburgische Seenplatte, den Ehrenamtskoordinator*innen von 
AWO und DRK sowie dem Landkreis MSE. Gemeinsam bilden 
sie das Netzwerk Ehrenamt MSE mit dem Ziel, Engagement vor 
Ort zu stärken.
Gefragt wird nach den tatsächlichen Bedarfen, nach Her-
ausforderungen und nach Themen, bei denen sich Vereine  
Unterstützung wünschen. Die Rückmeldungen fließen direkt  
in die Planung zukünftiger Angebote ein. So können Beratun- 
gen noch zielgerichteter gestaltet, Weiterbildungen praxisnäher 
entwickelt und Netzwerke noch wirkungsvoller aufgebaut wer-
den.

Kontakt:
MitMachZentrale MSE (ISBW gGmbH)
Carolin Illerhaus-Kulow
E-Mail: mitmachzentrale@isbw.de

Hochschule Neubrandenburg
Institut für Kooperative Regionalentwicklung
Johann Kaether
E-Mail: kaether@hs-nb.de

Zum 70. Geburtstag
08.05.1956 Herr Hans-Günter Kunze, Penzlin OT Mallin
17.05.1956 Frau Judith Endler, Penzlin
19.05.1956 Herr Eckhard Remisch, Penzlin
21.05.1956 Frau Elke Kreuzmann, Möllenhagen
25.05.1956 Herr Andreas Otto, Penzlin OT Mollenstorf
01.06.1956 Frau Ilona Kissling, Penzlin
02.06.1956 Herr Norbert Sempert, Penzlin
03.06.1956 Herr Hartmut Winter, Kuckssee OT Lapitz
07.06.1956 Frau Hannelore Liebold, Penzlin

Zum 75. Geburtstag
09.05.1951 Herr Hans Kopp, Penzlin OT Mollenstorf
12.05.1951 Herr Hans-Ulrich Kadow, Kuckssee OT Puchow
12.05.1951 Frau Marianne Schulz, Penzlin OT Wustrow
28.05.1951 Herr Klaus-Dieter Seehagen, Penzlin OT Groß Lukow
04.06.1951 Herr Hans Wagenknecht, Möllenhagen OT Lehsten
04.06.1951 Frau Bärbel Geselle, Penzlin

Zum 80. Geburtstag
26.05.1946 Herr Ulrich Bier, Möllenhagen OT Kraase
06.06.1946 Herr Wolfram Dorn, Möllenhagen OT Rockow
10.06.1946 Frau Helga Kendziora, Möllenhagen

Zum 85. Geburtstag
03.06.1941 Frau Lilli Propp, Penzlin
06.06.1941 Frau Adelheid Roll, Penzlin

Zum 90. Geburtstag
09.05.1936 Frau Irmgard Schneiderat, Kuckssee OT Krukow
05.06.1936 Herr Wolfgang Wendt, Penzlin

Zum 50. Ehejubiläum
11.05.1976 Frau Sabine Lebrecht und Herrn Lothar Lebrecht 

Möllenhagen
14.05.1976 Frau Britta Szulkowski und Herrn Andrzej Szulkowski 

Penzlin OT Mallin
15.05.1976 Frau Elke Kuß und Herrn Wolfgang Kuß 

Penzlin OT Marihn
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„Puchower Bildersonntag“

wiederentdeckt bei Kunst:Offen 2026

Im Rahmen von Kunst Offen 2026 lädt der Verein Dorftreff 
PuRa e. V. herzlich ein zu einem besonderen Kunst- und Kul-
turwochenende.
Im Mittelpunkt steht die Erinnerung an den legendären „Pu-
chower Bildersonntag“, der in den 1980er Jahren freiberuf-
lich tätige Künstlerinnen und Künstler und die Bewohner des 
Ortes zusammenbrachte und dadurch ein lebendiger Ort des 
Austauschs wurde.
Für mehrere Wochen im Sommer bot die Bezirkskulturakade-
mie Raum und Zeit für künstlerisches Schaffen. Künstlerinnen 
und Künstler, die seinerzeit an dem jedes Jahr vom Verband 
Bildender Künstler des Bezirkes Neubrandenburg organisierten 
Pleinairs in Puchow teilnahmen, präsentierten zum Abschluss in 
der „Dorfkneipe“ die Ergebnisse.
Der traditionsreiche „Puchower Bildersonntag“ wird neu belebt 
und die Künstlerinnen und Künstler, die einst Teilnehmer waren, 
präsentieren noch einmal ihre Werke in Puchow. Kunst in ent-
spannter Atmosphäre erleben, bekannte Motive entdecken und 
Erinnerungen austauschen.
Veranstaltungsort: Natur- und Dorfhaus in Puchow, Am Wo-
kuhlsee 1, 17217 Kuckssee
Termin: Samstag & Sonntag, 23./24.05.2026 von 11:00 Uhr bis 
18:00 Uhr

Dorftreff PuRa e. V.

„Puchower Bildersonntag“

Ankershagen feiert

Regionaler Landmarkt am Tag und Tanz aus dem Mai 
am Abend

Am Samstag, den 30.05.2026, verwandelt sich das Gelän-
de rund um Möllers Scheune in einen lebendigen Marktplatz. 
Von 11:00 bis 18:00 Uhr präsentieren über 15 regionale Händ-
ler beim diesjährigen Landmarkt in Ankershagen ihre handge-
machten Schätze und kulinarischen Spezialitäten. Der Eintritt 
zur Veranstaltung ist für alle Besucher frei.
Das vielfältige Angebot reicht von echtem Kunsthandwerk wie 
Töpferei, Korbflechten und Holzkunst bis hin zu frischen Er-

Kultur- und Veranstaltungskalender

08.05. 19:30 Uhr Voß-Literaturhaus, Theater Parchim – 
Schauspiel „Das Heimatkleid“

08.05. 19:00 Uhr Küchenkontor, Auf eine Zigarre mit 
Dagmar Frederic

09.05. 10 - 15:00 Uhr Begegnungsstätte, Frühlingsfest
17.05. 14 & 15:30 Uhr Alte Burg, kostenlose Führungen 

zum internationalen Museumstag
23. & 
24.05.

11 - 18:00 Uhr Dorf- und Naturhaus Puchow, 
Kunst Offen

23.05. An der Turnhalle Möllenhagen, 
Familienfest des FV FFw

30.05. 11 - 18:00 Uhr Landmarkt, Ankershagen
30.05. 09:30 Uhr Bockssee, Amtsausscheid FFw
31.05. 17:00 Uhr Kirche Penzlin, Chorkonzert mit 

den Turmvokalisten Neubrandenburg
05.06. 19:30 Uhr Voß-Literaturhaus, Musik im Hof 

mit AsBest
06.06. 11:00 Uhr Am Markt 10 Möllenhagen, 

Sommerfest des Kulturvereins
07.06. 15:00 Uhr Kirche Groß Varchow, 

Bauernrose 2026
07.06. 11 - 16:00 Uhr Mollenstorf, Familientag
13. & 
14.06.

Alt Rehse, Lindenblütenfest

13.06. 17:30 Uhr Küchenkontor, 2. Musiksommer
13.06. 14 - 18:00 Uhr Wiese am Spielplatz Kraase, 

Familienfest
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Neues aus der Regionalen Schule mit 
Grundschule Penzlin

Berufsorientierungstag an Penzliner Schule

Wenn ein silberfarbener Truck 
auf dem Schulhof in Penzlin 
steht, dann ist Berufsorientie-
rungstag.
Die Acht- und Neuntklässler 
unserer Schule hatten am 
14.04.2026 einen ganz beson-
deren Tag. Alles drehte sich um 
Zukunft, Berufe und was will 
und kann ich eigentlich.
Dazu waren 3 Stationen à 
90 Minuten aufgebaut. Beim 
Foodtruck hatten die Schüler 
die Möglichkeit, alles zu Aus-
bildungsmöglichkeiten im Ho-
tel- und Gaststättengewerbe 
zu erfahren und konnten gemeinsam mit Profis kochen. Asia-Wok, 
Nachtisch und Mixgetränke haben allen Schülern geschmeckt. 
Bei der Station „Brückenbau“ erfuhren die Schüler alles zur Aus-
bildung zum Industriekaufmann. Im Team wurden dann tragfähige 
Konstruktionen gebaut und ausprobiert.
Wie der Arbeitsalltag eines Einzelhandelskaufmanns so aussieht, 
was Teil der Ausbildung ist und welche Möglichkeiten man nach 
der Ausbildung so hat, erfuhren die Schüler beim Ausbildungsbot-
schafter der IHK. Dort gab es auch die Möglichkeit, unterschied-
liche Einstellungstests zu üben.
Ein praxisnaher, gelungener Projekttag, so waren sich die Schüler 
einig.

M.Podszuk

„Förderverein Johann-Heinrich-Voß-Schule Penzlin“

Regionale Schule mit Grundschule Penzlin
Hirtenstr. 12-14
17217 Penzlin

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 10.06.2026 um 17:30 Uhr in der Mensa der Regionalen 
Schule mit Grundschule Penzlin

Liebe Mitglieder,
ich lade Sie recht herzlich zur Mitgliederversammlung unseres 
Fördervereins ein.

Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit
3.	 Genehmigung der Tagesordnung
4.	 Wahl des Versammlungsleiters
5.	 Wahl des Protokollführers
6.	 Verkauf 29.05.2026 Sommerkonzert
7.	 Drachenboot
8.	 Projekt Naturlehrpfad
9.	 04.07.2026 Marktplatz-Absprache
10.	 Sonstiges
11.	 Termin nächste MAV
12.	 Verabschiedung

Sollten Sie noch andere Vorschläge für die Tagesordnung ha-
ben, bitte ich Sie, mir diese bis zum 01.06.2026 zukommen zu 
lassen!

Maja Podszuk
Vorstand

zeugnissen aus der Region, darunter Honig, Wein und Olivenöl. 
Für das leibliche Wohl ist mit Spezialitäten vom Grill, Thai-Food 
sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Auch die jüngsten 
Gäste kommen beim Kinderschminken, auf der Hüpfburg oder 
im Schießkino voll auf ihre Kosten.
Nach dem bunten Markttreiben findet der Tag einen stimmungs-
vollen Abschluss: In Möllers Scheune wird abends der traditi-
onelle „Tanz aus dem Mai“ gefeiert. Der bei Jung und Alt glei-
chermaßen beliebte Tanz verspricht einen geselligen Abend in 
festlicher Atmosphäre – für die passende Stimmung sorgt dabei 
die Band „Alpha Tonez“, die den Frühling gemeinsam mit allen 
Gästen live ausklingen lässt.

Musiksommer - Live, Laut und Open Air  
im Küchen Kontor Penzlin am 13. Juni
Das Küchen Kontor Penzlin lädt zum 2. Mal zum Open Air, dies-
mal mit drei Live-Bands und einem Gastmusiker! Mark Rose & 
Rudi Feuerbach, zwei gestandene Musiker aus Mecklenburg, 
sind ihrer inneren Stimme gefolgt und spielen als Happy Füsh 
the magic Trio ihre schönsten Eigenkompositionen & Interpre-
tationen - handgemachte Musik im Blues- oder Soul-Gewand. 
Mit dabei ist Thomas Hoppe am Bass. Als zweite Band bringen 
The Honeylickers „Schwung in die Bude“ - mit Stefan Köpke, 
Henry Bauer, Rudi Feuerbach und Markus Spading. Die Lokal-
matadoren covern Rockmusik und ziehen so tanzwilliges Publi-
kum an. Zum krönenden Abschluss dann noch die große Über-
raschung: die Küchen Kontor Sommer Band und als Gast 
Mirko Schmitt an Drums und Percussions. Nach ca. 3 Stunden 
Livemusik legt DJ Dr. Music zum Tanz auf!

Kulinarische Highlights:
• Kühler Wein & frisch gezapftes Bier vom Kontor Penzlin
• Heißes vom Grill von der FFW Penzlin
• Hochgeistiges (Getränke und Rauchwaren) von Geist & 

Rauch
• Leckeres Eis von Jackle & Heidi

Der Kartenvorverkauf für unsere Veranstaltungen läuft bereits 
über eventim-light oder im Küchenstudio.

Es freuen sich auf euch

Ingo Olszowa & Marion Kramer

Leinen los! Start der „Uns Fritzing“-Saison 
am 1. Mai
Ab dem 1. Mai heißt es wieder „Leinen los“ für das neu.sw Li-
nienschiff „Uns Fritzing“. Das Schiff nimmt Kurs auf die Anle-
gestellen Badehaus, Wassersportzentrum, Gatsch Eck, Klein 
Nemerow, Alt Rehse und Nonnenhof und lädt zu entspannten 
Fahrten auf dem Tollensesee ein.
Auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten: Die Mitnahme von 
Fahrrädern ist an Bord möglich, sodass sich unsere Schifffahr-
ten ideal mit dem Rad- und Wanderweg rund um den See ver-
binden lassen.

weitere Informationen unter:
https://www.neu-sw.de/linienschiff
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Förderverein „Alte Burg Penzlin“ e. V.

Saisoneröffnung im Museum Alte Burg - Nachlese

Seit Anfang April empfängt 
die Burg wieder täglich 
Besucher. Ein Ereignis, 
welches die Burg aus dem 
Winterschlaf holt, musste 
her und schnell war die Idee 
eines Events zur Saisoner-
öffnung geboren. Gemein-
sam mit dem Förderverein 
der Alten Burg e. V. und den 
Wächtern der Isernpurt öff-
neten die Mitarbeiterinnen 
des Museums den Besu-
chern mit vielerlei Ange-
boten die Hoftore.
Ritter und Burgdamen des 
Vereins begrüßten die Be-

sucher und veranschaulichten das Leben und Kämpfen im Mittel-
alter. Viele Gäste besuchten das Hexenmuseum und nahmen an 
den stündlich angebotenen Führungen teil. In der Schwarzküche 
wurde direkt über dem Herdfeuer ein köstlicher Gemüseeintopf 
zubereitet. Im Burghof gab es Schmalzbrote, selbstgebackenen 
Kuchen und Met sowie einen kleinen Markt mit Kräutern und 
mittelalterlichem Handwerk.
Es gab Spaß für Jung und Alt, der nach erfolgreichem Start nun 
zur jährlichen Tradition werden kann.

Penzliner Kulturverein

Frühlingsfest in der Seniorengruppe des Penzliner 
Kulturvereins

Am 21.04.2026 traf sich unsere 
Seniorengruppe wieder zu einem 
gemeinsamen Nachmittag, der 
diesmal unter dem Motto „Früh-
lingsfest“ lief.
Nach der Begrüßung unseres 
Vorsitzenden Hartmut Kinder-
mann und der Neuaufnahme ei-
nes neuen Mitgliedes konnte jetzt 
der gemütliche Teil beginnen.
Als Gast begrüßten wir den Ar-
gentinier Maximo Farah, wohn-
haft in Neustrelitz, der uns mit lateinamerikanischen Liedern un-
terhielt. Bei einigen Liedern sangen wir sogar mit und es wurde 
fleißig mitgeklatscht.
Natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen. Und wieder haben wir 
gemeinsam einen schönen Nachmittag verbracht und freuen uns 
wie immer auf den nächsten.

Rita Pietsch

Einladung zum Familienfest in Kraase

Unser Wabbelberg

Am Samstag, den 13.06.2026, 
lädt der Verein Kraase in Ac-
tion e. V. von 14:00 bis 18:00 
Uhr herzlich zum Familienfest 
auf die Wiese am Spielplatz in 
Kraase ein.
Wir haben für euch ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm voller Spiel, Spaß 
und geselligem Miteinander 
vorbereitet. Während sich die 
kleinen Gäste auf unserem beliebten Wabbelberg austoben oder 
ihre Geschicklichkeit im Ninja-Parcours unter Beweis stellen, 
können sich die Erwachsenen beim gemütlichen Kaffeeklatsch 
die Zeit vertreiben.

Johannesschule Möllenhagen

Die Johannesschule berichtet vom Schulalltag

Gesunde Ernährung
Am Donnerstag, 16.04. in der ersten bis zweiten Stunde hatten 
wir Besuch vom Landfrauenverband.
Frau Nielsen hat mit unserer Stammgruppe 2/3 ein spannendes 
Projekt aus dem EU-Schulprogramm gemacht: „Vom Korn zum 
Brot“.
Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, wie aus kleinen 
Körnern leckeres Brot entsteht. Dabei haben wir auch die Ernäh-
rungspyramide kennengelernt und erfahren, welche Lebensmittel 
unserem Körper besonders guttun.
Das Highlight war natürlich das Selbermachen: Die Kinder durften 
ihre eigenen lustigen Brotgesichter schmieren! Mit viel Fantasie 
sind dabei ganz kreative und fröhliche Gesichter entstanden.

Es war ein toller, lehrreicher und vor allem leckerer Vormittag!
Am 27. März feierten wir ab 
14:00 Uhr unser Frühlings-
fest. Den Auftakt bildete eine 
Andacht mit einem Musical 
in der Kirche.
Die Besucher spendeten 
reichlich Beifall. Um 15:00 
Uhr öffneten sich die Türen 
der Johannesschule. Die 
Kinder waren in Aufregung. 

Einige hatten Spielsachen für einen Flohmarkt mitgebracht, und 
es wurde eifrig gehandelt und getauscht.
Leckere Speisen erwarteten die Gäste.
Den krönenden Abschluss bildete ein Theaterstück mit Frau Kotte.

Blau-Kreuz-Selbsthilfegruppe

Die Blau-Kreuz-Selbsthilfegruppen Penzlin und Möl-
lenhagen in deiner Umgebung ...

... finden regelmäßig statt!
Herzliche Einladung dazu an dich!
... zum Besuch der wöchentlichen Gruppenstunden
für Betroffene und Angehörige von alkoholkranken Menschen 
zu
O Gesprächen miteinander
O Hilfe in Alltagsschwierigkeiten
O sinnvolle Freizeitbeschäftigung
O Motivation: Das schaffst du!

Wann: vierzehntägig montags: 19:00 Uhr Diakonie-Sozialstati-
on Penzlin
Ansprechpartner: Johannes Grundemann Tel. 0170 3109863
Wann: dienstags: 19:00 Uhr im Wechsel:
Amtsgebäude Möllenhagen/Schloss Zahren
Ansprechpartner: Ralf Arndt Tel. 01517 0082252

„Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig.
Das Blaue Kreuz bietet in seinen Selbsthilfegruppen einen al-
koholfreien Lebensraum an, verbindet Menschen mit Suchter-
fahrungen und zeigt Wege aus der Sucht auf.
Der christliche Glaube ist die Grundlage unserer Arbeit.
Viele Menschen schöpfen Kraft aus diesem tragenden Funda-
ment.
Gemeinsam sind wir auf dem Weg, befreit leben zu können.“

Grundsätze:
Nein sagen ist oft schwer, aber nötig.
Schön, dass du da bist.
Du bist von Gott gewollt und wertvoll.
Herzliche Einladung dazu an dich.
Wir freuen uns auf dich.
Sei du willkommen in unserer Mitte!
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Für Kinder gibt es die Möglichkeit, beim Basteln Zeit zu verbrin-
gen, und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Termine Begegnungsstätte „Kulturküche“ Mai/Juni 2026

Montag, 11.05.2026 von 09:30 - 10:30 Uhr
Seniorensport � 3,50 €
Montag, 11.05.2026 von 14:00 - 16:00 Uhr
Bingo am Nachmittag, Kaffee & Kuchen � 5 €
Bitte anmelden!
Dienstag, 12.05.2026 von 10:00 - 12:00 Uhr
Skat am Vormittag � 5,50 €
Dienstag, 12.05.2026 von 14:00 - 16:00 Uhr
Spielen & Handarbeit � 3,50 €
Mittwoch, 13.05.2026 ab 09:00 Uhr
Seniorenfrühstück � 10 €
Bitte anmelden!
Montag, 18.05.2026 09:30 - 10:30 Uhr
Seniorensport � 3,50 €
Montag, 18.05.2026 von 14:30 - 17:00 Uhr
Tanztee mit Sylvia & Norbert � 10 €
Bitte anmelden!
Dienstag, 19.05.2026 von 14:00 - 16:00 Uhr
Spielen & Handarbeit � 3,50 €
Donnerstag, 21.05.2026 von 10:00 - 12:00 Uhr
Kreatives Gestalten � 6,50 €
Dienstag, 26.05.2026 von 10:00 - 12:00 Uhr
Skat am Vormittag�  5,50 €
Dienstag, 26.05.2026 von 14:00 - 16:00 Uhr
Spielen & Handarbeit � 3,50 €

Kirchengemeindebereich  
Möllenhagen-Ankershagen

Termine im Kirchengemeindebereich  
Möllenhagen/Ankershagen

10.05.2026
14:30 Gottesdienst - Vorstellung der Konfirmanden in 

Möllenhagen
11.05.2026
17:00 - 
19:00

Handarbeitstreff im Pfarrhaus Möllenhagen

14.05.2026
10:30 Christi Himmelfahrt Gottesdienst in Kittendorf 

mit anschließendem Kaffee und Kuchen
21.05.2026
14:30 Gemeindenachmittag, Pfarrhaus Möllenhagen
24.05.2026
10:00 Konfirmationsgottesdienst in Penzlin
25.05.2026
11:00 Erntebitt-Gottesdienst Marihn mit Fahrradtour 

(Sternfahrt) aus den Gemeindebereichen
31.05.2026
14:00 Gottesdienst, Groß Varchow
01.06.2026
19:00 Bücherschrank, Pfarrhaus Möllenhagen
07.06.2026
10:30 Regionalgottesdienst an der Havelquelle 

Ankershagen Wir freuen uns über ein anschlie-
ßendes buntes Picknick am Mühlensee - gern mit 
Beiträgen zum Teilen für das Mitbringbuffet, Ther-
moskannen mit Kaffee oder Tee sind erwünscht. 
Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche 
Ankershagen statt.

07.06.2026
15:00 Bauernrose, Groß Varchow // Zentralblech 

Berlin
08.06.2026
17:00 - 
19:00

Handarbeitstreff im Pfarrhaus Möllenhagen

21.06.2026
14:00 Gottesdienst, Groß Varchow

Für die passende Unterhaltung sorgt Live-Musik von Joseph 
Wrobel, die zum Verweilen und Genießen einlädt. Darüber hinaus 
bringt das Programm „KURZ und Kräftig“ aus Klein Plasten 
mit viel Humor und guter Laune Schwung auf unsere Festwiese.
Mit unserem Familienfest möchten wir euch die Gelegenheit bie-
ten, gemeinsam Zeit zu verbringen, ins Gespräch zu kommen und 
die familiäre Atmosphäre in Kraase zu genießen.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und 
auf einen rundum gelungenen Nachmittag mit euch!

Euer Team von Kraase in Action e. V.

Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde 
Penzlin-Stavenhagen

Kirchengemeindebereich Penzlin-Mölln

Ohne Gottesdienst kein Sonntag & ohne Sonntag 
kein Gottesdienst ...

Herzliche Einladung:
8.5.
18:00 Uhr Mollenstorf Wochenschlussandacht mit Grillen
10.5.
14:30 Uhr Möllenhagen Vorstellung der Konfirmanden
14.5.
10:30 Uhr Kittendorf-Himmelfahrt
10:30 Uhr Festwiese Puchow-Dorfjubiläum
10:00 Uhr Zelt in Zahren mit Arno Backhaus, Kinderpro-

gramm, Mittagessen und Nachmittagsprogramm
17.5.
9:00 Uhr Gr. Lukow mit Kirchenkaffee
10:00 Uhr Tarnow
10:30 Uhr Penzlin
23.5.
18:00 Uhr Kapelle Penzlin-Einstimmung
24.5.
10:00 Uhr Penzlin Konfirmation
25.5.
11:00 Uhr Erntebitte Gut Marihn
31.5.
10:30 Uhr Gevezin

Musik:
27.5. 19:00 Uhr Rosenow „Männerzeit“
31.5. 17:00 Uhr Penzlin Turmvokalisten

Gemeindenachmittag:
28.5. 14:30 Uhr Gemeindehaus Penzlin

Gottesdienst im Pflegeheim:
21.5. 10:00 Uhr

gemeinsames Singen:
Mittwoch 19 bis 20:30 Uhr Chor St. Marien Kulturküche Penzlin
Mittwoch 8:30 bis 9:30 Uhr Spatzenchor im ev. Kindergarten

für Kinder:
montags 15 bis 16:00 Uhr 1. bis 5. Klasse Am Wall 7
Vorschulkinder donnerstags 14:30 bis 15:30 Uhr

Aktuelles finden Sie immer:
www.kirche-mv.de/penzlin-stavenhagen

Ein Wort zur Ermutigung für dich im Alltag:
„Auf Jesus sehen heißt: Ich rechne nicht mit mir, sondern 
mit Jesus.“

Frühlingsmarkt in der Begegnungsstätte der Diakonie 
Penzlin

Am Samstag, den 09. Mai, findet von 11:00 - 15:00 Uhr in der 
Begegnungsstätte der Diakonie in Penzlin, Große Straße 4, ein 
Frühlingsmarkt statt.
Es werden regionale Produkte und Handarbeiten zum Kauf an-
geboten.
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Woggersiner Abendgeläut (meditative Andacht)
mittwochs, 17:30 Uhr - 18:00 Uhr
29.05./3.06./17.06.

Weitiner Spielecafé
mittwochs, 14:30 Uhr - 16:30 Uhr
20.05. Frühlingsliederkonzert mit Ehepaar Voss (für alle offen)
3.06. Festlicher Abschluss vor der Sommerpause

Das Kirchenbüro in Wulkenzin ist jeweils mittwochs und donners-
tags von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr geöffnet. 0395 5823442

Die Vertretung für Beerdigungen hat weiterhin P. Ralf v. Samson
0395 7072748 ralf.vonsamson-himmelstierna@elkm.de

Wir freuen uns auf Sie! Herzlich,

Ihre Pastorin Katharina Seuffert
Weitere Informationen: www.kirche-mv.de/wulkenzin-breesen

Hobby in Gemeinschaft

„Aus meinem Bücherschrank“
Einmal im Monat treffen sich Literaturfans im Möllenhagener 
Pfarrhaus. Ob Krimi oder lustige Kurzgeschichten, spannende 
Gegenwartsromane oder auch Gedichte sowie interessante 
Fachbücher - beim „Bücherschrank“ kommt jeder Bücherwurm 
auf seine Kosten! Bei Tee und Knabberzeug wird dann hinterher 
noch über Gott und die Welt geredet. Gerne laden wir Sie und 
Ihre Freunde herzlich dazu ein.
Wir treffen uns im Pfarrhaus Möllenhagen:
01.06.2026 um 19:00 Uhr

Handarbeitstreff
Alle, die gerne stricken, sticken, nähen, quilten, knüpfen, häkeln, 
klöppeln, filzen, basteln, spinnen, schneiden, kleben, formen, 
falten ... ... ...
und ihre Bastel- und Projektarbeiten am liebsten in einer netten 
Runde erledigen, sind wieder herzlich eingeladen.
Wir treffen uns alle vierzehn Tage montags von 17:00 - 19:00 
Uhr im Pfarrhaus Möllenhagen.
Termine: 11.05.2026 + 08.06.2026 + 22.06.2026

Wir freuen uns auf euch!

Jugendtreff in der Begegnungsstätte Pfarrhaus  
Möllenhagen

Jeden Dienstag von 12 bis 15:00 Uhr sowie Donnerstag von 12 bis 
16:30 Uhr sind alle Kinder herzlich eingeladen, den Kinder- und 
Jugendtreff in Möllenhagen zu besuchen. In der Begegnungsstätte 
im Pfarrhaus erwartet die jungen Gäste ein abwechslungsreiches 
Angebot: Gemeinsam spielen, basteln, Musik hören, Hausauf-
gaben erledigen oder einfach Freunde treffen - hier ist für jeden 
etwas dabei. Alle interessierten Kinder sind willkommen, vorbei-
zukommen und eine schöne Zeit zu verbringen.

Kinder und Jugendarbeit

Kommt vorbei - wir freuen uns auf euch!
Für alle Kinder und Jugendlichen - ganz egal, ob ihr schon Be-
rührung mit dem Glauben hattet oder einfach neugierig seid - ihr 
seid herzlich willkommen!
Genauere Informationen erhaltet ihr bei Julia Tannert, der Gemein-
depädagogin: Telefon: 0171 2789251 oder julia.tanner@elkm.de

Kinderkirche
1. bis 5. Klasse mittwochs 14:00 - 15:00 Uhr Pfarrhaus Möllenhagen

Konfirmandenkurse
Die Konfirmandenkurse werden ab der 6. Klasse angeboten. Sie 
finden monatlich samstags von 9 bis 12:30 Uhr statt.

Nächste Termine:
09.05.2026 9:00 - 12:30 Uhr Kirche Möllenhagen
10.05.2026 Vorstellungsgottesdienst Kirche Möllenhagen
24.05.2026 Konfirmation Kirche Penzlin
13.06.2026 Abschlussgrillen (Ort wird noch bekannt gegeben)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Neubrandenburg

Kirchengemeindebereich  
Wulkenzin-Breesen

Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten

Sonntag, 24.05.2026, Alt Rehse
10:00 Uhr Pfingstfest mit P. Ralf v. Samson

Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein.
Samstag, 06.06.2026, Weitiner Frühlingsfest
10:00 Uhr Gottesdienst im Zelt mit Pn. Christina Jonassen
Sonntag, 14.06.2026, Chemnitz
10:00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation mit 

Pn. Katharina Seuffert




